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In elf Ausserrhoder Gemeinden gibt es Kindertagesstätten. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Eltern sollen direkt Geld erhalten
Der Ausserrhoder Regierungsrat will mit einemGesetz die Finanzierung der Kinderbetreuung durchDritte regeln.

MeaMcGhee

Familien, die in Speicher, Gais
oderHerisau leben, können ihre
Kleinkinder in einer Kinderta-
gesstätte betreuen lassen oder
bei einerTagesfamilie. InReute,
WaldoderRehetobel gibt es kei-
ne familienergänzende Betreu-
ungsplätze für Vorschulkinder.

Einheitlicher ist dasAngebot
für Schulkinder. Diese können
in allenGemeinden ein Betreu-
ungsangebotnutzen.Allerdings
werdenMittagstische,Nachmit-
tags- oder Aufgabenbetreuung
an unterschiedlich vielen Wo-
chentagengeführt.DieAngebo-
te in der Kinderbetreuung sind
in Ausserrhoden also ganz
unterschiedlich.Ebensoverhält
es sichmit der Finanzierung.

Regierungsratwill Familien
unterstützen
Um die familien- und schuler-
gänzende Betreuung gesetzlich
zu regeln, hat derRegierungsrat
einZiel ausdemRegierungspro-
gramm 2020-2023 priorisiert
undvorangetrieben.Er legt den
Entwurf für ein Kinderbetreu-
ungsgesetz (KibeG) vor und
unterbreitet esderVernehmlas-
sung, die bis am 25. März läuft.
Damit soll eine verbindliche
Grundlage für staatlicheBeiträ-
geanElterngeschaffenwerden,
welche die familienergänzende
Kinderbetreuung nutzen.

Andreas Tinner, Leiter Amt
für Soziales, führt aus:«Heute
subventioniert ungefähr die
Hälfte aller Ausserrhoder Ge-
meindenKinderbetreuungsplät-
ze in einer Form. Die anderen
GemeindenzahlenkeineBeiträ-
ge.» Nicht alle Erziehungsbe-
rechtigte kommen also in den
Genuss staatlicher finanzieller
Unterstützung. Durch das Ge-
setz sollen im ganzen Kantons-

gebiet einheitliche staatliche
Beiträge gewährleistet werden.

BeiträgenachEinkommen
abgestuft
ImKinderbetreuungsgesetzwird
eine sogenannte Subjektfinan-
zierung vorgeschlagen. Das be-
deutet, dass nicht Kindertages-
stätten oder Tagesfamilien sub-
ventioniert werden, sondern
dass direkt die Eltern Beiträge
erhalten. Diese sind abgestuft
nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern und
sollen zu 75 Prozent von der
Wohngemeinde und zu 25 Pro-
zent vomKanton getragen wer-
den. Das Familienmonitoring
von 2017 habe gezeigt, dass im
Be reichderBetreuungvonVor-
schulkindern genügend Plätze
vorhanden sind. Sie seien aber

zu teuer für die Eltern. Bei der
schulergänzenden Betreuung
bestehe seitens der Eltern der
Wunsch nach zusätzlichen An-
geboten, insbesondere was die
Betreuung während der Ferien
angehe. Dieser Punkt müsse
aber im Rahmen der Revision
desVolksschulgesetzes geregelt
werden, sagt Andreas Tinner.
Und er führt weiter aus: «Die
subjektbezogene Finanzierung
hat den Vorteil, dass die Eltern
die Gelder erhalten. Dadurch
können sie frei wählen, bei wel-
cher Kinderbetreuungsstätte
oderTagesfamilie innerhalbdes
Kantons sie ihre Kinder betreu-
en lassen wollen.» Das könne
zum Beispiel am Arbeits- oder
amWohnort sein. Mit der Sub-
jektfinanzierung könne zudem
die finanzielle Leistungsfähig-

keit undErwerbstätigkeit derEl-
tern individuell berücksichtigt
und unterstützt werden.

GrössererAufwand
fürdieGemeinden
Auf die Gemeinden käme mit
demKibeGnebstdemfinanziel-
len auch ein administrativer
Aufwand hinzu. Die Behörden
müssten abklären, welcher Bei-
trag den Familien anhand ihrer
finanziellenSituation zustünde.
Durch die Abrechnung wie bei-
spielsweise der Pflegefinanzie-
rung für die individuellen Pfle-
gekosten im Pflegeheim haben
dieGemeinden jedochdie nöti-
ge Erfahrung, sagt Tinner.

Mit der Unterstützung der
Vereinbarkeit von Familie und
BerufwerdedieErwerbsbeteili-
gung von Eltern sichergestellt

oder gar erhöht, was zu mehr
Einkommen und höheren Leis-
tungenanSozialversicherungen
und den Staat führt, ist der Re-
gierungsratüberzeugt. Staatund
Wirtschaft profitierenvoneiner
erhöhten Standortattraktivität,
einer besseren Verfügbarkeit
qualifizierter Arbeitskräfte und
einer Minderung des Fachkräf-
temangels.Unabhängig von so-
zialpolitischen Erwägungen
müsse sichdieErwerbstätigkeit
für die Eltern lohnen. Das Ge-
setz sieht vor, dass der Regie-
rungsrat die Beitragshöhe pro
Einkommensstufe bestimmt.
Auf der tiefsten Stufe werden
den Erziehungsberechtigten
maximal 90 Prozent der anfal-
lendenBetreuungskostenvergü-
tet. Das höchste anspruchsbe-
rechtigte Einkommen beträgt
100000Franken.

Tritt dasGesetz2023 in
Kraft, zahltderBund
DieErarbeitungdesKibeGwur-
de nicht zuletzt deshalb priori-
siert, daderKantonunddieGe-
meindenvonBundessubventio-
nen bis zu 6 Millionen Franken
profitieren,wenndasGesetzam
1. Januar 2023 in Kraft tritt. Mit
dessenEinführung istmiteinem
jährlich wiederkehrenden Kan-
tonsbeitrag an die Gemeinden
vonrund1,36MillionenFranken
zu rechnen. Die Kostenfolge für
die Gemeinden können erst ge-
schätztwerden.Die jährlichwie-
derkehrenden Subventionen an
dieBetreuungskostenderEltern
würden für alle Gemeinden zu-
sammen bei rund 4,09 Millio-
nenFranken liegen.Dasskünftig
jede Gemeinde über eine Kita
oder Tagesfamilien verfügt, sei
nicht das Ziel des KibeG, sagt
Tinner. Die Distanzen seien
kurz.«LieberwenigerAngebote,
dafür solche in guterQualität.»

Familien- und schulergänzende Betreuung
in Appenzell Ausserrhoden
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Nothilfe für
Erdbebenopfer
Ausserrhoden DerRegierungs-
rat hat 10000Frankenausdem
Lotteriefonds für die Betroffe-
nen der Erdbeben in Kroatien
gesprochen.DashatderKanton
gesternmitgeteilt.

Kroatien wurde Ende des
letzten Jahres von zwei verhee-
rendenErdbebenheimgesucht.
Das letzte traf denLandkreis Si-
sak-Moslavina, insbesondere
dieStädtePetrinja,GlinaundSi-
sak, aber auch viele kleinere
Siedlungen. Es forderte Men-
schenlebenundverursachte rie-
sigeMaterialschäden. (kk)

Zwei Motorräder
entwendet
Wienacht-Tobel Einebisherun-
bekannte Täterschaft ist in der
Nacht auf Sonntag in einen
Hausanbau eingestiegen und
entwendete gemäss Angaben
der Ausserrhoder Kantonspoli-
zei zweiMotorräder. Die Täter-
schaft verschaffte sich imAnbau
ZugangzudenRäumlichkeiten,
die als Lager undWerkstatt die-
nen. Dort wurden eine KTM 25
SX und eineHusqvarna FC 250
behändigt und entwendet. Die
Polizei geht davon aus, dass die
Täterschaft diebeidenFahrzeu-
ge über eine Wiese talwärts
weggerollt haben dürfte. Der
Wert der Motorräder beläuft
sich auf etwa 8000Franken.

Die Kantonspolizei sucht
Zeugen.Personen, dieAngaben
zudiesemFallmachen können,
werden gebeten, sich telefo-
nischunter071 25393 11 anden
Regionalpolizeiposten Heiden
zuwenden. (kpar)

Vereinbarung ist
nun unbefristet
Innerrhoden Die Standeskom-
mission genehmigt den Ab-
schluss einer neuen Leistungs-
vereinbarungmitderAppenzel-
lischen Ärztegesellschaft über
den ambulanten Notfall- und
Amtsarztdienst im Kanton. Als
Anschlussregelung für die in
den Jahren 2018 und 2019 gel-
tende Leistungsvereinbarung
wird gemäss Mitteilung die
neue,unbefristeteLeistungsver-
einbarung rückwirkend ab 1. Ja-
nuar 2020 angewendet.

Die Landsgemeinde 2018
hat mit einer Revision des Ge-
sundheitsgesetzesneueGrund-
lagen fürdenärztlichenNotfall-
dienst geschaffen. In der Folge
wurdemit der Appenzellischen
Ärztegesellschaft einebefristete
Leistungsvereinbarung betref-
fend den ambulanten Notfall-
und Amtsarztdienst im Kanton
abgeschlossen. ImRahmendie-
serLeistungsvereinbarungzahl-
te der Kanton der Appenzelli-
schen Ärztegesellschaft für die
Sicherstellung der ambulanten
ärztlichen Notfallversorgung
einen Pauschalbeitrag.

DieneueLeistungsvereinba-
rung ist unbefristet. Inhaltlich
ergebensichmit ihr imVergleich
zur bisherigen Vereinbarung
kaum Änderungen. Die Abgel-
tung des Kantons bleibt gemäss
Mitteilung unverändert bei
80000Franken pro Jahr. (rk)


